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 Gemeindezeitung  

 Grabern          Dezember 2022  
    Amtliche Nachrichten der Marktgemeinde Grabern  

 

 

 

 

 

 

Anfang Oktober sind die Mitarbeiterinnen des 

Gemeindeamtes in das modernisierte Gemeindeamt 

übersiedelt und in den neuen Räumlichkeiten  

in gewohnter Weise für Ihre Anliegen da  
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Seit Jahren werden wir von der Aufsichts-

behörde darauf hingewiesen, dass die 

Wasserversorgung der Marktgemeinde 

Grabern nicht kostendeckend geführt 

wird.  Die Anpassung der Bereitstellungs -

gebühr im Jahr 2019  war dabei zwar ein 

deutliches Zeichen an die Behörde, dass 

die Hinweise ernst genommen werden,  

ohne allerdings das jährliche Defizit auch 

nur annähernd ausgleichen zu können.  

 

Anders zeigt es sich mit dem Kanalnetz. 

Durch wirtschaftliches Haushalten und 

durch eine wesentliche Steigerung der Be-

nützungsgebühren aufgrund des Zuzugs, 

speziell in Schöngrabern, war es seit Inbe-

triebnahme des Kanalnetzes nicht erfor-

derlich die Kanalgebühren (mit Ausnahme 

von Indexanpassungen) zu erhöhen.  

 

Nun habe ich in den letzten beiden Jahren 

intensive Verhandlungen mit der ASFINAG 

wegen des Kanalanschlusses der beiden 

Rastplätze an das örtliche Kanalnetz ge-

führt. Entgegen den Vorstellungen der  

ASFINAG, hier nur vergleichbare Gebühren 

mit dem eines örtlichen Hausanschlusses 

zahlen zu wollen, konnte ich zuletzt einen 

Betrag durchsetzen, der ca. 25 % der ge-

samten JÄHRLICHEN Gebühren aller Haus-

halte in Grabern entspricht.  

 

Auf dieser Grundlage ist es nun möglich, 

einerseits die erforderliche Anpassung der 

Wassergebühren vorzunehmen und ander-

seits durch eine Senkung der Kanalbenüt-

zungsgebühren alle Haushalte in Grabern 

in Summe merkbar zu entlasten. Ein deutli-

ches Signal, dass auch in Zeiten wie die-

sen, durch sorgfältiges Haushalten zusätzli-

che Belastungen vermieden werden kön-

nen.  

 

Dies spart mir allerdings nicht darauf auf-

merksam zu machen welches Privileg wir 

besitzen ð nämlich ausreichend Trinkwasser 

zur Verfügung zu haben. Der Preis dafür ist 

noch dazu relativ gering und verleitet 

Liebe Gemeindebürgerinnen,  

liebe Gemeindebürger!  
schnell dazu, dieses Gut als selbstverständ-

lich anzusehen.  

 

Denken Sie in Zukunft auch daran und ver-

suchen Sie sorgsam mit unserem Trinkwas-

ser umzugehen. Damit können Sie nicht 

nur die Ressourcen sichern, sondern Ihre 

Gesamtgebühren für Kanal und Wasser 

zusätzlich senken.      

 

Ihr Bürgermeister  

 

 

 

 

Ing. Herbert Leeb  
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Tagesordnungspunkte  

 

> Begrüßung und Eröffnung  

> Genehmigung des Protokolls vom 28.09.2022  

> Gemeinde -Energie -Bericht 2021  

> Bericht über die Prüfungsausschusssitzung vom 22.11.2022  

> Beschlussfassung betreffend die Änderung der Eigentumsverhältnisse der Liegenschaft 

ă2020 Schºngrabern 511ò 

> Beschlussfassung betreffend die Lºschungserklªrung f¿r die Liegenschaft ă2020 Mittergra-

bern Am Moosbach 1ò 

> Beschlussfassung betreffend die Lºschungserklªrung f¿r die Liegenschaft ă2020 Schºngra-

bern H¿belgrund 40ò 

> Beschlussfassung betreffend die Bewilligung der Änderung von Grundstücksgrenzen in der 

KG Schöngrabern  

> Beschlussfassung betreffend dem Ansuchen von Herrn Zeller Manfred 2020 Schöngrabern 

um Weitergabe des Pachtgrundstückes aufgrund Pensionierung  

> Beschlussfassung der Güterwegserhaltungsmaßnahmen in 2023  

> Beschlussfassung betreffend die Vergabe der Straßenbauarbeiten (Verschleißdecke) am 

Hübelgrund Schöngrabern  

> Beschlussfassung betreffend die Änderung der Wasserabgabenordnung  

> Beschlussfassung betreffend die Änderung der Kanalabgabenordnung  

> Beschlussfassung betreffend vorzeitiger Darlehenstilgungen  

> Beschlussfassung betreffend die Rücklagenbildungen/ -entnahmen 2022  

> Beschlussfassung betreffend des Nachtragsvoranschlages 2022  

> Beschlussfassung betreffend des Voranschlages 2023  

> Beschlussfassung betreffend der Energiegemeinschaft Grabern  

> Beschlussfassung betreffend Mehrkosten bei der VS -Containerklasse Mittergrabern  

> Beschlussfassung betreffend dem Initiativantrag ăSpielplatz Obergrabernò (abgelehnt)  

 

 

www.grabern.gv.at/protokolle  

Die nächste Gemeinderatssitzung findet voraussichtlich Ende März 2023 statt.  

Aus dem Gemeinderat  

Sitzung vom 30. November 2022  
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Zwischen den Feiertagen sind die Mitarbeiterinnen des Gemeindeamtes Schöngrabern 

während den folgenden Zeiten für Sie da:  

 

 Dienstag, 27. Dezember 2022  6.00 bis 12.00 Uhr 
 

 Mittwoch, 28. Dezember 2022  7.00 bis 12.00 Uhr 
 

 Donnerstag, 29. Dezember 2022  7.00 bis 12.00 Uhr 
 

 Freitag, 30. Dezember 2022  7.00 bis 12.00 Uhr 

 

 Montag, 2. Jänner 2023  7.00 bis 12.00 Uhr 
 

 Dienstag, 3. Jänner 2023  6.00 bis 12.00 Uhr 
 

 Mittwoch, 4. Jänner 2023  7.00 bis 12.00 Uhr 
 

 Donnerstag, 5. Jänner 2023  7.00 bis 12.00 Uhr 

 

 
Bitte achten Sie bei Postbenachrichtigungen (gelber Zettel) auch unbedingt darauf, ob Ihr 

Paket oder Ihr Brief beim Postpartner in Schöngraben oder in der Postfiliale in Hollabrunn 

hinterlegt ist.  

Öffnungszeiten des Gemeindeamtes und des Postpartners zwischen den Feiertagen  

Voranschlag 2023  

Einige Zahlen aus dem Voranschlag  

Geplante Investitionen  Kosten  Finanziert durch  

        Förderungen  Darlehen  
Eigenmittel  

(zB Rücklagen)  

Energiesparmaßnahmen  
ca. û    325.000,00  

Höhe noch  

nicht bekannt  

 
   û 350.000,00  

  (Heizungsumstellung, Photovoltaik)   

Güterwegeerhaltung  ca. û  57.400,00    û 28.000,00     û 29.400,00 

Grundankäufe für  

Siedlungsentwicklung  ca. û   800.000,00    û -  
 

   û 800.000,00 

  (verschoben von 2022 auf 2023)   

Volksschulneubau  
ca. û    1.000.000,00    û 250.500,00     û 442.000,00    û 308.000,00  

  (Planungskosten, evtl. Baukosten)  

       

Entwicklung der Rücklagen:       

Rücklagenbildungen  û 146.900,00   

Rücklagenentnahmen  û 1.177.400,00   

Geplanter Rücklagenstand per 31.12.2023  ca. û 1.521.400,00   

       

Entwicklung der Schulden:       

Darlehensaufnahmen  û 442.000,00 (Volksschulneubau Mittergrabern)  

Darlehenstilgungen  û 455.300,00   

Zinszahlungen  û 261.100,00   

Zinszuschüsse/Ersätze  û 375.900,00   

Geplanter Schuldenstand per 31.12.2023  ca. û 6.340.400,00   
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Ende November wur-

den die Formulare für 

die jährliche Meldung 

der Wasserzählerstände 

an alle Haushalte der 

Gemeinde verteilt.  

Wir ersuchen Sie die Meldung bis zum En-

de des Jahres im Gemeindeamt vorbeizu-

bringen bzw. das ausgefüllte Formular im 

Postkasten des Gemeindeamtes zu depo-

nieren.  

 

Wie bereits in den Vorjahren besteht auch 

heuer wieder die Möglichkeit den Zähler-

s tand über unsere Homepage 

www.grabern.gv.at/formulare  online zu 

melden.  

 

Nutzen Sie auch gerne  den auf dem For-

mular angedruckten QR -Code, um direkt 

zum Online -Formular zu gelangen.  

Wasserzählerstand ablesen  

Die NÖ Landesregierung 

hat beschlossen, sozial be-

dürftigen Niederösterrei-

cherinnen und Niederöster-

reichern einen einmaligen Heizkosten -

zuschuss für die Heizperiode 2022/2023 in 

der Höhe von û 150,00 zu gewähren.  

 

Zusätzlich wird aufgrund der aktuellen Teu-

erungswelle im Energiebereich eine NÖ 

Sonderförderung zum Heizkostenzuschuss 

2022/2023 in Höhe von û 150,00 gewährt 

werden.  

 

Die Richtlinien für die Beantragung erhal-

ten Sie auf der Homepage des Landes NÖ 

www.noe.gv.at  oder im Gemeindeamt.  

 

Der Heizkostenzuschuss kann bis 31. März 

2023 im Gemeindeamt beantragt werden.  

Heizkostenzuschuss 2022/2023  


